
609 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

Bericht 

d.es Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (605 der Bei
lagen): Bundesgesetz, womit das Gehalts
überleitungsgesetz durch Bestimmungen für 
Angehörige des Bundesheeres ergänzt wird 
(2. Gehaltsüberleitungsgesetznovelle 1955). 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat im 
Juli d. J. den Entwurf einer 2. Gehaltsüber
leitungsgesetznovelle 1955 übermittelt. In Zu
kunft sollen sich nämlich die Bundesbeamten m 
folgende Gruppen gliedern: 

1. Beamte der allgemeinen Verwaltung, 
2. Richter und staatsanwaltschaftliche Beamte, 
3. Lehrer und Beamte des Schulaufsichts-

dienstes, 
4. Wachebeamte, 
5. Berufsoffiziere 

daten. 
und zeitverpflichtete Sol-

Der Bundesregierung schien es nicht ange
bracht, die Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Berufsöffiziere und zeitverpflichteten Soldaten 
losgelöst von den dienstrechtlichen Bestimmun
gen der anderen Bundesbeamten vorzunehmen. 
E5 best~ht vielmehr die Absicht, die Berufsoffi
ziere und zeitverpflichteten Soldaten als eine be-' 
sondere Kategorie von Bundesbeamten zu be
trachten und die diesbezüglichen dienst- und be
soldungsrechtlichen Gesetze diesem Grundsatz 
entsprechend anzupassen. 

Das Beamten-überleitungsgesetz vom August 
1945 hat das alte österreichische Dienstrecht in 
der Fassung,' die es am 13. März 1938 hatte, 
wieder in Kraft gesetzt. Die ß.ezüge der Bundes
bediens-teten und andere damit zusammenhän
gende Fragen wurden jedoch erst durch das Ge
haltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1947, ge
regelt: Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf hat nun den Zweck, die durch die 
Aufstellung eines Bundesheeres notwendigen be
soldungsrechtlichen Vorschriften in das Gehalts
überleitungsgesetz einzubauen. 
'. Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich in 

seiner Sitzung vom 31. August d. J. mit diesem, 
als 2. Geha1tsüberleitungsgesetznovelle 1955 be-

Glaser, 
Berichterstatter. 

zeichneten Gesetzentwurf befaßt. Den Beratun
gen wohnten auch Bundesminister Dr. Kam i t z 
sowie Staatssekretär Dr. B 0 c k und höhere 
Beamte des Bundeskanzleramtes und des Bundes
ministeriums für Finanzen bei. 

Zu den einzdnen Bestimmungen des Gesetz
entwurfes kann auf die ausführlichen Erläute
rungen der Regierungsvorlage verwiesen werden. 
Systematisch folgt die von der Bundesregierung 
vorgeschlagene Regelung der gehaltsrechtlichen 
Bestimmungen für Berufsoffiziere und zeitver
pflichtete Soldaten dem System des Gehaltsüber
leitungsgesetzes 1947 (nicht wie in der Regie
rungsvorlage erwähnt: Gehaltsgesetz 1947). 

Dem Ausschuß lag auch ein Gutachten des Kon
sulenten Sektionschef i. R. Dr. L 0 e ben s t ein 
vor. Dieses Gutachten schlägt keine Anderung 
der Regierungsvorlage vor, sondern weist darauf 
hin, daß durch die geplante Einstufung der "zeit
verpflichteten Soldaten" als Bund·esbeamte das 
Ernennungsrecht für dies,e auf Grund der Bundes
verfassung zunächst dem Bundespräsidenten zu
steht. Selbstverständlich kann der Bundespräsi
dent gemäß Artikel 66 der Bundesverfassung 
dieses Ernennungsrecht den zuständigen Mitglie
dern der Bundesregierung übertragen, wie dies 
ja bereits durch die bekannte Entschließung vom 
12. August 1924, BGBl. Nr. 312, hins,ichtlich an
derer Kategorien von Bundesangestellten ge
schehen ist. 

In der Debatte ergriffen die Abgeordneten 
Ferdinanda F los s man n sowie Dr. P fe i f e r 
das Wort.. Der Bundesminister für Finanzen 
Dr. Kam i t z sowie die Vertreter des Bundes
kanzleramtes beantworteten die an sie gestellten 
Anfragen .. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (605 der 'Beilagen) 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 31. August 1955. 

Eibegger, 
Obmannstellvertreter . 
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